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BETREFF  IFG-Antrag „Gutachten zur Evaluierung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes 
(NetzDG)"  
 

 

████████████████▍

auf Ihren Antrag auf Informationszugang vom 12. August 2020 ergeht folgender 

Bescheid 

1. Ich gebe dem Antrag statt. 

2. Gebühren werden nicht erhoben. 

Begründung: 

I. 

Ihre E-Mail vom 12. August 2020 lege ich so aus, dass Sie nach § 1 Abs. 1 Informationsfrei-
heitsgesetz (IFG) Zugang zu der Stellungnahme des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) beantragen. 

Das Dokument ist anliegend beigefügt. 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen  

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  

   

███ ▍
█████████ ▍
▍
▍
██████████████████████████▍
 



 
 

  

76384/2020  

Seite 2  von  2 

  

II. 

Es handelt sich um eine einfache Auskunft im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 IFG, so dass Ge-
bühren nicht erhoben werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
▍
█████ ▍
▍
 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


